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Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von  
Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) sowie der Verordnung des 

Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen  
Zusammenhalt zur Regelung von Notfallmaßnahmen zur Brechung der 

vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle (Sächsische Corona-Notfall- 
Verordnung – SächsCoronaNotVO) vom 19. November 2021

hier:

Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung  
eines Alkoholverbotes

Innenstadt – Karte zur Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung eines Alkoholverbotes. 
 Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Eisenbahnstraße – Karte zur Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung eines Alkoholverbotes. 
 Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Karl-Liebknecht-Straße und Connewitzer Kreuz – Karte zur Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung eines Alkohol-
verbotes. Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Karl-Heine-Straße – Karte zur Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung eines Alkoholverbotes. 
 Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Die Stadt Leipzig erlässt in ihrer Eigenschaft als örtlich zuständige 
Behörde in Ausführung der Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur 
Regelung von Notfallmaßnahmen zur Brechung der vierten Corona-
virus SARS-CoV-2-Welle (Sächsische Corona-Notfall-Verordnung 
– SächsCoronaNotVO) vom 19. November 2021 folgende 

Allgemeinverfügung:

In Umsetzung des §  1 Abs. 4 SächsCoronaNotVO i. V. m. §§ 28 Abs. 
1, 28a Abs. 1 Nr. 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden für die Stadt 
Leipzig ab dem 24. November 2021 folgende Maßnahmen angeordnet:

1.	 Der	Alkoholkonsum	ist	auf	öffentlichen	Verkehrsflächen	der	Innen-
stadt, der Karl-Heine-Str., der Eisenbahnstraße und der Karl-Lieb-
knecht-Straße einschließlich Connewitzer Kreuz, untersagt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Alkoholkonsumverbotes ist ver-
bindlich in Anlage 1-4 zu dieser Allgemeinverfügung ausgewiesen.

2. Weiterhin ist der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum im Bereich 
von Fußgängerzonen (Verkehrszeichen 242.1 und 242.2 nach Anlage 
1 der Straßenverkehrsordnung) und verkehrsberuhigten Bereichen 
(Verkehrszeichen 325.1 und 325.2 nach Anlage 3 der Straßenver-
kehrsordnung) sowie auf öffentlichen Parkplätzen und Parkplätzen 
vor Einkaufszentren sowie Groß- und Einzelhandelsgeschäften, auf 
Spiel- und Sportplätzen, vor und an Tankstellen, Haltestellen des 
öffentlichen Personennahverkehres, vor und in Bahnhöfen und in 
öffentlich zugänglichen Parkanlagen untersagt.

3. Verschärfende Anordnungen des Gesundheitsamtes der Stadt 
Leipzig im Zusammenhang mit der Eindämmung der Corona-Pan-
demie bleiben unberührt. 

4. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 24. November 2021 in Kraft und 
gilt bis auf Widerruf.

  Wird sie nicht widerrufen, tritt sie mit Ablauf des 12. Dezember 

2021, 24.00 Uhr außer Kraft.

Leipzig, den 23.11.2021

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) i. V. 
m. § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahren¬s-gesetz (VwVfG) öffentlich 
bekannt gegeben, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund 
der Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§§ 1 SächsVwVfZG, 41 Abs. 4 VwVfG i. V. m. §§ 1 und 2 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
24.03.2021 durch die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemein-
verfügung in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes der Stadt 
Leipzig auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter https://www.
leipzig.de/amtsblatt. Jedermann kann unentgeltlich Ausdrucke des 
elektronischen Amtsblattes der Stadt Leipzig, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten erhalten oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt 
Leipzig auf die Publikation zugreifen. Ferner besteht die Möglichkeit 
der Zusendung von Ausdrucken gegen Kostenersatz des Versandes.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG i. V. 
m. § 2 Abs. 2 der Bekanntmachungssatzung am Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
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Gründe: 
I. 
Die Weltgesundheitsorganisation hat die Verbreitung des neuartigen 
Corona-Virus SARS-CoV-2 und der dadurch hervorgerufenen Er-
krankung COVID-19 am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft. Die 
Ausbreitung dieses Virus stellt eine sehr dynamische und ernst zu 
nehmende Belastung für das Gesundheitssystem dar.

Zum Schutz vor der Verbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-
CoV-2 und der dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19, 
welche der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung am 25. August 2021 
als epidemischen Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 Absatz 
1 des Infektionsschutzgesetzes für weitere drei Monate bis zum 25. 
November 2021 festgestellt hat, ist es notwendig, die Ansammlung 
von Menschen auch im Außenbereich zu verhindern. 

Die SächsCoronaNotVO zielt in ihrer Gesamtheit darauf ab, die Kontakt-
möglichkeiten zu begrenzen und damit einer weiteren Ausbreitung des 
Virus entgegenzutreten. Dabei ist es das Ziel, die Gesundheitssystem vor 
einer	Überlastung	durch	die	Behandlung	von	mit	Covid-19-	Infizierten	
zu schützen. Die Schwellenwerte der Bettenbelegung auf den Normal-
stationen in Sachsens Krankenhäusern von 1.300 wurden bereits am 
17.11.2021 zum dritten Mal in Folge überschritten. Derzeit sind 1.781 
Betten auf den nicht-intensivmedizinischen Stationen in den sächsischen 
Kliniken mit Corona-Patient/-innen belegt. Mittlerweile überschreitet 
die Belegung der Krankenhausbetten auf der Normalstation deutlich 
den für die Überlastungsstufe der Sächsischen Corona-Schutz-Verord-
nung vom 5. November 2021 maßgeblichen Belegungswert und liegt 
bei 2315 Krankenhausbetten für COVID-19-Patient/-innen insgesamt 
(Kapazität). Die Infektionszahlen sind weiter steigend und es sind auf-
grund dieser Lage konsequente Maßnahmen umzusetzen.

Der Konsum von Alkohol in Gemeinschaft mit anderen trägt wesentlich 
zur Ausbreitung des Coronavirus bei. Das Alkoholkonsumverbot ist 
eine notwendige Standardschutzmaßnahme im Sinne von § 28a Abs. 1 
Nr. 9 IfSG zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krank-
heit-2019. Deshalb ist vor allem ein umfassendes Verbot des Alkohol-
konsums in der Öffentlichkeit, welcher während der Weihnachtszeit 
in der Stadt Leipzig typischerweise durch Heißgetränke wie Glühwein 
oder	Grog	stattfindet,	zu	erlassen.	Hierbei	wird	davon	ausgegangen,	
dass eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) ohne dieses Verbot erheblich gefährdet ist.

Das Ziel, eine Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 zu erreichen, 
bei welchem erfahrungsgemäß eine Kontaktpersonennachverfolgung 
durch die Gesundheitsämter noch gewährleistet werden kann und 
eine nachhaltige Kontrolle des Infektionsgeschehens möglich ist, ist 
weiterhin nicht erreicht. In Sachsen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 
23.11.2021 mit 663,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt.

Mit Rücksicht auf die zahlreichen Infektionen und Krankenhauseinwei-
sungen im Zusammenhang mit dem derzeitigen Verlauf der Pandemie 
führt die SächsCoronaNotVO im Hinblick auf die bereits eingetretene 
Überlastung des Gesundheitssystems zwingend ein Alkoholkonsum-
oder abgabeverbot vor. 

II.

Die Stadt Leipzig ist gemäß § 1 Abs. 4 SächsCoronaNotVO sowie §§ 
28, 28a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 54 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) und § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSGZuVO) für den Erlass dieser 
Allgemeinverfügung sachlich zuständig. Sie ist weiterhin gemäß § 1 
des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) auch örtlich zuständig.

Rechtsgrundlage für die Anordnungen dieser Allgemeinverfügung ist 
§ 1 Abs. 4 SächsCoronaNotVO i.V.m. § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG. Die Stadt 
Leipzig	ist	demnach	verpflichtet,	ein	umfassendes	oder	auf	bestimmte	
Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkohol-
konsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten 
öffentlich zugänglichen Einrichtungen zu erlassen.

Die SächsCoronaNotVO zielt in ihrer Gesamtheit darauf ab, die Kontakt-
möglichkeiten zu begrenzen und damit einer weiteren Ausbreitung des 
Virus entgegenzutreten. Der Konsum von Alkohol in Gemeinschaft mit 
anderen trägt wesentlich zur Ausbreitung des Coronavirus bei. Deshalb 
ist ein umfassendes Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit 
in den näher bezeichneten Bereichen der Stadt Leipzig vorgesehen.

Zu Ziffer 1 bis 2:

Bereits geringe Mengen Alkohol können dazu führen, dass die hem-
menden und kontrollierenden Funktionen des Gehirns gemindert 
werden und die allgemeine Wahrnehmung sowie das Verhalten des 
Konsumenten sich leicht bis stark verändern. Weniger umsichtiges oder 
unvorsichtiges Verhalten können die Folge sein. Das beeinträchtigte 
Verhalten kann dazu führen, dass die Einhaltung der Infektionsschutz-
regeln erschwert und die Ausbreitung der Pandemie begünstigt wird.

Durch die Ordnungsbehörden wurde wiederholt festgestellt, dass durch 
Alkoholkonsum die Akzeptanz zur Umsetzung der infektionshygieni-
schen Maßnahmen sinkt. Insbesondere der gesamte Innenstadtbereich, 
einschließlich des Innenstadtringes, die Karl-Heine-Str., Karl-Lieb-
knecht-Str., Eisenbahnstr. und das Connewitzer Kreuz zählen zu den 
stark frequentierten Bereichen, in denen sich immer wieder Alkohol 
konsumierende Gruppen aufhalten und die Gefahr besteht, dass es 
vermehrt zu Menschenansammlungen kommt und die vorgeschrie-
benen	Hygienemaßnahmen,	wie	Mindestabstand	und	Maskenpflicht,	
nicht eingehalten werden. Zu den stark frequentierten Bereichen im 
Stadtgebiet zählen aber auch die Bereiche von Fußgängerzonen und 
verkehrsberuhigten Bereichen bzw. öffentliche Parkplätze und Park-
plätze vor Einkaufszentren sowie Groß- und Einzelhandelsgeschäften, 
Spiel- und Sportplätze, Tankstellen, Haltstellen des öffentlichen Perso-
nennahverkehres, Bahnhöfe und öffentlich zugängliche Parkanlagen. 
Daher ist hier gegenzusteuern, um eine Verlangsamung der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 zu erreichen.

Die getroffenen Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und an-
gemessen sein, um das Ziel der Allgemeinverfügung, nämlich die 
weitere Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu erreichen. Dabei ist die Gesundheit des Menschen als 
schützenswertes Gut von verfassungsmäßigem Rang in besonderer 
Weise zu würdigen. Um diesen Schutz zu gewährleisten, sind Infek-
tionsketten zu vermeiden und Übertragungswege so zu minimieren, 
dass die Gesundheit den ihr zugedachten besonderen Schutz erfährt. 
Die angeordneten Maßnahmen dienen insgesamt genau diesem 
Schutzzweck und sind verhältnismäßig. Insbesondere sind sie die 
aktuell mildesten Maßnahmen zur Vermeidung einer ungehinderten 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

Die ergriffenen Maßnahmen sind in Abwägung der Rechtsgüter der 
Freiheit des Einzelnen und der Gesundheit geeignet, erforderlich und 
angemessen, um den Schutzzweck der SächsCoronaNotVO, nämlich die 
Verlangsamung des Infektionsgeschehens zum Gesundheitsschutz des 
Einzelnen zu erfüllen. Die Freiheit des Einzelnen muss im beschriebenen 
Umfang hinter dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung zurücktreten.

Zu Ziffer 3:

Hierbei wird lediglich klargestellt, dass bereits bestehende Regelun-
gen der Stadt Leipzig im Zusammenhang mit der Eindämmung der 
Corona-Pandemie unberührt bleiben. Weiterhin wird erklärt, dass 
weitergehende Regelungen des Freistaates Sachsen, welche durch 
diesen erlassen werden, den Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
vorgehen.

Zu Ziffer 4:

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Regelungsanordnun-
gen in Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung haben kraft Gesetzes nach 
§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs.8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Es 
besteht die sofortige Vollziehung. Dies ist auch durch das besondere 
öffentliche Interesse an dem Schutz der Bevölkerung vor einer weiteren 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Hinblick auf die Infek-
tionszahlen in der Stadt Leipzig geboten. Den betroffenen Bürgern ist 
das Abwarten eines Rechtsbehelfsverfahren in der Hauptsache nicht 
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zuzumuten, weshalb der Schutz individueller Belange zugunsten der 
sofortige Vollziehung der Verschärfungen zurücktreten muss.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: 
Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, Prager Straße 118-136, 04137 Leip-

Ergänzung der Bekanntmachung zur Sitzung des  
Verwaltungsausschusses am 25.11.2021, 17.00 Uhr, 

gegenüber der Veröffentlichung im Leipziger Amtsblatt  
Nummer 15/2021 vom 13.11.2021 

Die	öffentliche	Sitzung	des	Verwaltungsausschusses	findet	in	Form	
einer Videokonferenz statt. Die öffentliche Sitzung wird per Bild 
und Ton in den Festsaal, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
zeitgleich	übertragen	und	kann	dort	verfolgt	werden.	■

 Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses

zig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in 
elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@leipzig.de durch E-
Mail	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	§	3a	Abs.	2	S.	2,	
3 VwVfG erhoben werden.
2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.	■

■ Impressum

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Referat Kommunikation, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Dr. Sebastian Fink
Telefon: 0341 / 1 23 20 52, Fax: 1 23 20 56, Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: elektronisches-amtsblatt@leipzig.de

http://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:?subject=

	Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Einführung
eines Alkoholverbotes
	Ergänzung der Bekanntmachung zur Sitzung desVerwaltungsausschusses am 25.11.2021, 17.00 Uhr,gegenüber der Veröffentlichung im Leipziger AmtsblattNummer 15/2021 vom 13.11.2021

